
	 Erläuterungen zum Vorsorgeausweis

	 Die nachfolgenden Informationen helfen Ihnen, den Vorsorgeausweis 
besser zu verstehen. Wenden Sie sich bei Bedarf bitte an Ihre persön-
liche Kontaktperson bei PUBLICA.

1 	 PUBLICA stellt Ihnen einmal jährlich einen aktuellen Vorsorgeaus-
weis zu. Zusätzliche Vorsorgeausweise werden bei Einlagen, Bezügen 
und Rückzahlungen/Wiedereinkäufen, die zu einer Veränderung Ihrer 
voraussichtlichen Leistungsansprüche führen, ausgestellt.

2 	 Ihre persönlichen Daten werden uns durch Ihren Arbeitgeber/Ihre 
Arbeitgeberin gemeldet. Wir bitten Sie, diese Daten zu prüfen und 
allfällige Korrekturen direkt Ihrem Arbeitgeber/Ihrer Arbeitgeberin zu 
melden.

	 Der massgebende Jahreslohn entspricht dem im Arbeitsvertrag 
festgelegten Jahreslohn. Bei teilzeitbeschäftigten Personen entspricht 
er dem Lohn, der bei einem Beschäftigungsgrad von 100% erzielt 
würde.

	 Der versicherte Verdienst entspricht dem massgebenden Jahres-
lohn abzüglich des Koordinationsbetrags, gewichtet gemäss Beschäf-
tigungsgrad. Er bildet die Basis für die Beiträge. Mit dem Koordina-
tionsbetrag wird berücksichtigt, dass ein Teil des Einkommens bereits 
durch die 1. Säule (AHV/IV) versichert ist.

3 	 Die Sparbeiträge sind die Beiträge der versicherten Person und des 
Arbeitgebers/der Arbeitgeberin, die als Altersgutschriften dem Vorsor-
geguthaben gutgeschrieben werden. Sie berechnen sich in Prozenten 
des versicherten Verdienstes, sind altersabhängig gestaffelt und wer-
den monatlich direkt vom Lohn abgezogen.

	 Die freiwilligen/zusätzlichen Sparbeiträge sind auf Verlangen der 
versicherten Person von ihr geleistete Beiträge, die ebenfalls dem Vor-
sorgeguthaben gutgeschrieben werden. Sie berechnen sich in Prozen-
ten des versicherten Verdienstes und werden monatlich direkt vom 
Lohn abgezogen.

	 Die Risikoprämie dient dazu, die Kosten der Invaliditäts- und To-
desfälle zu finanzieren. Sie wird je nach Vorsorgewerk entweder voll-
umfänglich vom Arbeitgeber/von der Arbeitgeberin oder von der ver-
sicherten Person und vom Arbeitgeber/von der Arbeitgeberin bezahlt. 
Ab Alter 65 entfällt die Risikoprämie.

	 Die Verwaltungskostenprämien werden vollumfänglich vom Arbeitge-
ber / von der Arbeitgeberin bezahlt.

4 	 Der aktuell mögliche Einkauf wird für den auf dem Vorsorgeaus-
weis aufgeführten Stichtag ausgewiesen.

	 Wurden Vorbezüge für Wohneigentum getätigt, wird die mögliche 
Rückzahlung separat ausgewiesen und Einkäufe sind nur dann zu-
lässig, wenn die Vorbezüge zurückbezahlt sind. Ab Alter 62 gilt diese 
Einschränkung nicht mehr.

	 Auch mögliche Wiedereinkäufe nach Scheidung/gerichtlicher Auflö-
sung der eing. Partnerschaft werden separat ausgewiesen.

	 Für Versicherte, welche nicht bereits einen freiwilligen/zusätzlichen 
Sparbeitrag Variante 2 leisten, wird unter zusätzliche wählbare 
Einkaufsmöglichkeit/en zusätzliches Einkaufspotenzial ausgewie-
sen. Wer davon Gebrauch machen will, wendet sich zwecks Varianten-
wechsels an seinen Arbeitgeber/seine Arbeitgeberin.

5 	 Die Entwicklung des Vorsorgeguthabens zeigt dessen Verände-
rung seit Ende des Vorjahres bis zum Stichtag des Vorsorgeausweises. 
Wird der Vorsorgeausweis mit dem Stichtag 01.01 eines Jahres er-
stellt, wird die Veränderung seit Ende des vorletzten Jahres aufgezeigt.

	 Das Vorsorgeguthaben per Ende Vorjahr bzw. Ende vorletztes 
Jahr (für Vorsorgeausweise per 01.01) bildet den Startwert für 
die Entwicklung.

	 Allfällig hinzu kommen Einlagen, Bezüge und Rückzahlungen/
Wiedereinkäufe im laufenden bzw. im vergangenen Jahr.

	 Allfällig hinzu kommen Einlagen durch Arbeitgeber/in. Bei Aus-
bleiben ist die entsprechende Zeile nicht aufgeführt.

	 Im Zusammenhang mit der Senkung des Umwandlungssatzes per 
01.01.2019 hatten die paritätischen Organe der verschiedenen Vor-
sorgewerke Begleitmassnahmen beschlossen, die den Versicherten 
bereits kommuniziert wurden. Für Versicherte mit Anspruch auf eine 
Einmaleinlage ist diese im Vorsorgeguthaben per Ende Vorjahr 
bzw. Ende vorletztes Jahr vollständig ausgewiesen.

	 Für Versicherte aus einem Vorsorgewerk, das eine Restriktion auf 
dieser Einmaleinlage vorsieht (das heisst der Erwerb der Einmalein-
lage erfolgt nicht in einer Tranche, sondern verteilt über drei Jahre), ist 
unter Noch nicht erworbener Betrag der Einmaleinlage Sen-
kung Umwandlungssatz 01.01.2019 derjenige Teil der Einmalein-
lage ersichtlich, der per Stichtag des Vorsorgeausweises noch nicht 
erworben worden ist. Dieser wird entsprechend in Abzug gebracht. 
Für alle anderen Versicherten ist diese Zeile nicht aufgeführt.

	 Der Zins im laufenden Jahr wird gemäss dem Verzinsungssatz be-
rechnet, der vom jeweils zuständigen paritätischen Organ jährlich neu 
festgelegt wird.
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	 Die Sparbeiträge im laufenden Jahr sind inklusive die allfälligen 
freiwilligen/zusätzlichen Sparbeiträge.

6 	 Die Austrittsleistung wird durch eine gesetzlich vorgegebene Ver-
gleichsrechnung ermittelt. Der höchste der drei aufgeführten Beträge 
entspricht der Austrittsleistung.

7 	 Der Projektionszins ist ein modellhafter Wert. Er stellt die langfristig 
vermutete durchschnittliche Verzinsung des Vorsorgeguthabens dar 
und wird zur Hochrechnung (Projektion) des möglichen Guthabens im 
Alter X verwendet. Für die Hochrechnung wird angenommen, dass die 
massgebenden Parameter (Zinssatz, versicherter Lohn, Höhe der Spar-
beiträge) über die ganze Restdauer bis zum Alter X unverändert blei-
ben. Aus dem hochgerechneten Vorsorgeguthaben lässt sich – durch 
Multiplikation mit dem Umwandlungssatz – die voraussichtliche Al-
tersrente ableiten. Da die effektive Verzinsung über die Jahre Schwan-
kungen unterworfen ist, und da sich auch die anderen Parameter 
(Lohn etc.) über die Zeit ändern, wird die im Rücktrittszeitpunkt effek-
tiv erworbene Altersrente nicht früheren Hochrechnungen entspre-
chen. Die mit dem Projektionszinssatz hochgerechnete Altersrente ist 
daher unverbindlich, aber dennoch so aussagekräftig, dass sie als In-
formation dienen kann. 

	 Sie sehen auf Ihrem Vorsorgeausweis zwei mögliche Entwicklungen 
bzw. zwei unterschiedliche Hochrechnungen (Projektionen):

•	 Projektionszins 0%: Dieser Wert stellt die minimale Entwicklung 
dar, da eine Verzinsung von weniger als null Prozent nicht erlaubt ist. 
Zudem kann dieser Wert als der reale Wert angesehen werden, wenn 
man davon ausgehen würde, dass sich die effektive Verzinsung und 
die Inflation in etwa die Waage halten. Dann entspricht die so hoch-
gerechnete Altersrente der aktuellen Kaufkraft.

•	 Projektionszins 2%: PUBLICA strebt mittel- bzw. langfristig eine 
Verzinsung von 2% an. Dies entspricht auch dem seit 01.01.2019 
gültigen technischen Zinssatz, welcher für die Verzinsung der Renten-
verpflichtungen massgebend ist. Auch die mittelfristig erwartete Per-
formance auf den Vermögensanlagen entspricht in etwa diesem Wert. 
Ob diese Verzinsung im langjährigen Durchschnitt auch effektiv gut-
geschrieben werden kann, hängt von der allgemeinen Zinsentwick-
lung, von den Finanzmärkten und von weiteren Faktoren ab, welche 
die finanzielle Lage Ihres Vorsorgewerks beeinflussen.

8 	 Das projizierte (voraussichtliche) Vorsorgeguthaben (inkl. Zins) 
dient als Basis für die Berechnung der Leistungen und enthält auch 
einen allfälligen Anteil freiwilliger/zusätzlicher Sparbeiträge. Dieser 
allfällige Anteil wird bei Vorhandensein separat aufgeführt. Das proji-
zierte Vorsorgeguthaben enthält eine allfällige Einmaleinlage/Aufwer-
tung im Zusammenhang mit der Senkung des Umwandlungssatzes 
per 01.01.2019. Die Funktionsweise der Aufwertung sowie der Ein-
maleinlage sind im Begleitschreiben zum Vorsorgeausweis per 
01.03.2019 erläutert.

	 Die jährliche Altersrente bestimmt sich nach dem projizierten Vor-
sorgeguthaben, multipliziert mit dem für das Pensionierungsalter ent-
sprechenden Umwandlungssatz.

	 Die Alters-Kinderrente beträgt einen Sechstel der für das jeweilige 
Pensionierungsalter vorgesehenen Altersrente.

	 Für die Übergangsgeneration im Zusammenhang mit der Senkung 
des Umwandlungssatzes per 01.01.2019 ist die entsprechende 
Aufwertung ausgewiesen.

9 	 Die Invalidenrente wird bis Alter 65 ausgewiesen. Je nach Vorsorge-
werk wird sie bis Alter 65 ausbezahlt und dann durch eine Altersrente 
abgelöst oder sie ist lebenslänglich. Je nach Vorsorgewerk darf die 
Invalidenrente 60 Prozent des versicherten Verdienstes bei Eintritt der 
Arbeitsunfähigkeit nicht übersteigen.

	 Die Invaliden-Kinderrente wird bis Alter 65 ausgewiesen. Sie be-
trägt ein Sechstel der versicherten Invalidenrente.

	 Die Ehegattenrente/Rente bei eingetragener Partnerschaft/
Lebenspartnerrente beträgt bis Alter 65 zwei Drittel der versicher-
ten Invalidenrente, ab Alter 65 zwei Drittel der bis zum Zeitpunkt des 
Todes von der versicherten Person erworbenen Altersrente. Berech-
nungsgrundlage ist das Vorsorgeguthaben exklusive eines allfälligen 
Anteils an freiwilligen/zusätzlichen Sparbeiträgen. Ein allfälliger Anteil 
aus freiwilligen/zusätzlichen Sparbeiträgen wird für die Berechnung 
der Rente nicht berücksichtigt, sondern separat in Kapitalform aus-
bezahlt.

	 Die Waisenrente wird analog der Ehegattenrente berechnet, ent-
spricht aber jeweils einem Sechstel der entsprechenden Basisrente 
(Invalidenrente oder Altersrente). 

 10 	 Sofern die Austrittsleistung im Zeitpunkt der Eheschliessung/
der Eintragung der Partnerschaft bekannt ist, wird diese hier auf-
geführt.

	 Die Verpfändung für Wohneigentum beeinflusst die Höhe der ver-
sicherten Leistungen nicht, solange das Pfand nicht verwertet werden 
muss.

	 Unter noch nicht erfolgte Vorbezugsrückzahlung wird der ge-
tätigte Vorbezug für Wohneigentum abzüglich allfälliger Vorbezugs-
rückzahlungen ausgewiesen.

	 Unter noch nicht erfolgter Wiedereinkauf nach Ehescheidung/
gerichtlicher Auflösung der eingetragenen Partnerschaft ist 
der übertragene Anteil der Austrittsleistung abzüglich eines allfälligen 
Wiedereinkaufs ausgewiesen.
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